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Europawahl am 26. Mai 2019 
 

Termine der Ergebnisfeststellung 
 
Bei der Europawahl am 26. Mai 2019 sind rund 10,2 Millionen Wahlberechtigte 
in Bayern aufgerufen, über die Verteilung der 96 deutschen Sitze des Europä-
ischen Parlaments abzustimmen. Zur Wahl stehen 40 Parteien und sonstige 
politische Vereinigungen mit insgesamt 1 113 Bewerberinnen und Bewerbern. 
Am Wahlabend werden etwa ab 19 Uhr die ersten Schnellmeldungen mit den 
Ergebnissen der 96 Landkreise und kreisfreien Städte beim Landeswahlleiter 
eintreffen und sofort in dessen Internetangebot einsehbar sein. Mit der Be-
kanntgabe des vorläufigen Ergebnisses für Bayern wird ab 23 Uhr gerechnet. 
Bereits ab 12 Uhr wird die Pressestelle am Wahltag unter den Telefonnum-
mern 0911/98208–6103 bzw. –6104 sowie zusätzlich unter 089/2119–3506  bzw. 
–3512 für Anfragen erreichbar sein. 
 
Im Einzelnen stellt sich der Ablauf der Ergebnisermittlung wie folgt dar: 
 
 
 
 

1. Vorläufiges Ergebnis 

Datum Uhrzeit   

Wahltag 
 
26.05.2019 

18:00 Uhr Ende der Wahlzeit 

ab 18:00 Uhr Feststellung des Wahlergebnisses 
Die knapp 16 000 Wahlvorstände in Bayern stellen das Er-
gebnis ihres Wahl- bzw. Briefwahlbezirks fest und melden 
dieses ihrer Gemeinde. 
 
Die Gemeinde fasst die Ergebnisse aller Wahl- und Brief-
wahlbezirke ihres Gebietes zusammen. Kreisangehörige 
Gemeinden melden die Zusammenfassung dem jeweiligen 
Kreiswahlleiter. 
 

  Die Kreiswahlleiter (insgesamt 71) fassen die Ergebnisse 
der Gemeinden ihres Landkreises zusammen und übermit-
teln dieses Kreisergebnis als Schnellmeldung dem Landes-
wahlleiter (Dienststelle: Bayerisches Landesamt für Statis-
tik). 
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  Die Stadtwahlleiter der 25 kreisfreien Städte melden das 
Ergebnis ihrer Stadt unmittelbar dem Landeswahlleiter. 
 
Gemeldet werden die Anzahl der 

− Wahlberechtigten 
− Wähler 
− gültigen Stimmen für die 40 Wahlvorschläge 
− ungültigen Stimmen. 

Wahltag 
 
26.05.2019 

etwa ab 
19:00 Uhr 

Bekanntgabe der vorläufigen Wahlergebnisse der 
Landkreise und kreisfreien Städte 
Die Meldungen der 96 Kreis- und Stadtwahlleiter werden 
sofort nach ihrem Eintreffen unter der Internet-Adresse 
www.europawahl2019.bayern.de bekannt gemacht, und 
zwar 

− die Ergebnisse der einzelnen Landkreise und kreisfreien 
Städte und 

− Zusammenfassungen für die Regierungsbezirke und das 
Land. 

Diese Informationen sind als Tabellen und Grafiken abruf-
bar. 

 ab 23:00 Uhr Bekanntgabe des vorläufigen amtlichen Ergebnisses 
für Bayern 
Das vorläufige amtliche Ergebnis für den Freistaat Bayern 
kann durch den Landeswahlleiter erst dann festgestellt wer-
den, wenn alle knapp 16 000 bayerischen Wahlvorstände 
die Ergebnisse ermittelt und auf dem oben beschriebenen 
Weg gemeldet haben. 

  Dieses Gesamtergebnis für Bayern wird frühestens um 
23 Uhr ebenfalls unter der oben genannten Internetadresse 
bekannt gegeben. Informiert wird über 

− die Anzahl der Wahlberechtigten und Wähler 
− die Wahlbeteiligung 
− die Anzahl und den Prozent-Anteil der gültigen Stimmen 

für die Wahlvorschläge 
− die Anzahl und den Prozent-Anteil der ungültigen  

Stimmen 
− die Anzahl der gültigen Stimmen insgesamt 

sowie Vergleichszahlen für 2014. 

 

http://www.europawahl2019.bayern.de/
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Montag 
 
27.05.2019 

voraussichtlich 
in den frühen 
Morgenstunden 

Sitzeberechnung und Sitzeverteilung nach dem vor-
läufigen Wahlergebnis durch den Bundeswahlleiter 
Erst nachdem die Meldungen aller 401 Landkreise und 
kreisfreien Städte der Bundesrepublik Deutschland beim 
Bundeswahlleiter eingegangen sind, kann dieser ermitteln, 
wie viele der 96 Sitze Deutschlands im Europäischen Par-
lament auf die Wahlvorschläge im Bundesgebiet entfallen. 
Erst dann stehen auch die Namen der nach dem vorläufi-
gen Ergebnis als gewählt geltenden Bewerber fest.  

 etwa ab 
8:00 Uhr 

Veröffentlichung des vorläufigen amtlichen 
Ergebnisses 
Am Morgen nach dem Wahltag wird eine gedruckte Veröf-
fentlichung des Landeswahlleiters mit dem vorläufigen amt-
lichen Ergebnis der Europawahl herausgegeben. Das Heft 
mit Tabellen, Namensverzeichnissen und Grafiken kann 
unter www.statistik.bayern.de/produkte als Datei kostenlos 
heruntergeladen werden. Gedruckte Ausgaben können 
beim Vertrieb des Bayerischen Landesamts für Statistik 
erworben werden (E-Mail: vertrieb@statistik.bayern.de,  
Fax: 089/2119-3457). 

  

 

2. Endgültiges Ergebnis 

Datum   

28. Mai bis 11. Juni 2019 Übermittlung der Wahlunterlagen und Prüfung durch 
den Landeswahlleiter 
Nach Feststellung der Ergebnisse in den Landkreisen und 
kreisfreien Städten durch den jeweils zuständigen Kreis- 
bzw. Stadtwahlausschuss übersenden die Kreis- und 
Stadtwahlleiter dem Landeswahlleiter durch Boten die Nie-
derschriften über die Ergebnisfeststellung, alle ca. 16 000 
Wahlniederschriften der Wahl- und Briefwahlvorstände, die 
Zusammenstellungen der kreisangehörigen Gemeinden 
sowie ihre eigenen Zusammenstellungen. 
 
Der Landeswahlleiter prüft die Unterlagen und stellt dann 
das endgültige Ergebnis für Bayern zusammen. 

voraussichtlich 
am 12. Juni 2019 

Feststellung des endgültigen Ergebnisses für Bayern 
durch den Landeswahlausschuss 
Der Landeswahlausschuss stellt in öffentlicher Sitzung das 
endgültige Ergebnis der Europawahl für Bayern fest. 
 

https://www.statistik.bayern.de/produkte/index.html
mailto:vertrieb@statistik.bayern.de
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voraussichtlich 
am 24. Juni 2019 

Feststellung des endgültigen Ergebnisses für die  
Bundesrepublik Deutschland durch den Bundes-
wahlausschuss 
Für die Bundesrepublik Deutschland stellt der Bundeswahl-
ausschuss ebenfalls in öffentlicher Sitzung das endgültige 
Ergebnis der Europawahl fest. Danach macht der Bundes-
wahlleiter das Ergebnis für das Bundesgebiet, der Landes-
wahlleiter das Ergebnis für den Freistaat öffentlich bekannt. 

 Zusätzlich zur öffentlichen Bekanntmachung im Bayeri-
schen Staatsanzeiger wird vom Landeswahlleiter eine ge-
druckte Veröffentlichung des endgültigen Ergebnisses her-
ausgegeben. Das Heft enthält Stimmenergebnisse für Bay-
ern und für das Bundesgebiet sowie Namensverzeichnisse 
der Gewählten. Mehrfarbige Kartogramme für Bayern und 
das Bundesgebiet stellen die Ergebnisse anschaulich dar. 

 Die Veröffentlichung kann unter 
www.statistik.bayern.de/produkte als Datei kostenlos herun-
tergeladen werden. Gedruckte Ausgaben können beim Ver-
trieb des Bayerischen Landesamts für Statistik erworben 
werden (E-Mail: vertrieb@statistik.bayern.de,  
Fax: 089/2119-3457). 

 

https://www.statistik.bayern.de/produkte/index.html
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